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S t a d t    K i t z i n g e n 
 

AMT:  

Sachgebiet: 6 

Vorlagen.Nr.: 2018/299/2 

Datum: 06.12.2018 
 

Sitzungsvorlage an den 
 

Stadtrat 13.12.2018 öffentlich zur Entscheidung 
 

Kitzingen, 06.12.2018 
 
 
 
....................................... 
Amtsleitung 

Mitzeichnungen: Kitzingen, 06.12.2018 
 
 
 
........................................ 
Oberbürgermeister 

 

Bearbeiter: Oliver Graumann Zimmer: 1.3 

E-Mail: oliver.graumann@stadt-kitzingen.de Telefon: 09321/20-6000 

 
 
Satzung über die Aufhebung der Satzung für das Sanierungsgebiet  
"Landwehrstraße" im vereinfachten Verfahren nach § 142 BauGB 
 
 
Beschlussentwurf: 
 

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. 
 

2. Die Stadt Kitzingen erlässt die dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügte 
Satzung über die Aufhebung der „Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes -  „Landwehrstraße“ im vereinfachten Verfahren.“ 
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Sachvortrag: 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 15.11.2018 die Sanierungssatzung für das Gebiet 
„Kitzingen Altstadt“ nach § 142 BauGB beschlossen, auf die Sitzungsvorlage vom 
14.11.2018, Vorlagen Nr. 2018/280 – Fortschreibung ISEK, Vorbereitende Untersuchungen 
nach § 141 BauGB, wird verwiesen.  
 
Die bislang bestehenden drei kleineren Sanierungsgebiete werden aufgehoben, sind jedoch 
Teil des neuen Sanierungsgebietes „Kitzingen Altstadt“. Die o. g. drei bestehenden 
Sanierungsgebiete sind nach § 162 (1) Nr. 3 aufzuheben, da die kleineren Umgriffe aus den 
Jahren 1986 und 1998 nicht mehr den städtebaulichen Zielen der Stadt Kitzingen 
entsprechen.  
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Aufhebungssatzung zur „Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Landwehrstraße" im vereinfachten Verfahren 
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